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Wie alle für die Schule wichtigen Rechtsgrundlagen, sind auch die aktuellen 

Richtlinien Teil I und Teil II in der Bereinigten Amtlichen Sammlung der Schulvorschriften,  

der BASS nachzulesen:  

Siehe Dienstrecht Kapitel 21, Untergruppe 06, Nr. 1: 

Schwerbehinderte  Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen (SGB IX) im öffentlichen Dienst im Lande NRW. 

  

Wichtige Informationen zur Anzahl der wöchentlichen Pflichtstunden, findet man in der  

BASS im Kapitel Finanzen/Stellen 

unter Bedarfsermittlung/Stellenbedarf 11-11 Nr. 1/Nr. 1.1,  

Der Umfang der (Regel-)Pflichtstundenermäßigung ergibt sich aus  

§ 2 Abs. 3 Satz 1 VO zu § 93 Abs. 2 SchulG  

http://sbv-graskamp.de/
http://sbv-graskamp.de/117_pflichtstunden_fuer_lehrer.pdf

